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Viele neue Gesichter
an der DV
Mit Befriedigung nahm die Delegiertenversammlung unseres Verbandes in
Luzern, zum ersten Mal unter dem Vorsitz des Zentralpräsidenten Nationalrat
Max Binder, von der erfolgreich abgewendeten Streichung der Treibstoffzoll-
Rückerstattung Kenntnis. Ein weiteres Engagement geht der SVLT bei der
Mehrwertsteuer ein, und in eigener Sache bestellt er eine Arbeitsgruppe, die sich mit
den Zukunftsperpektiven des Verbandes befassen soll. Der ausführliche Bericht
zur DV erscheint in der nächsten Ausgabe.
Grundsätzlich sind die Landwirtschaftsbetriebe von der Mehrwertsteuer
ausgenommen und verrechnen also den Abnehmern ihrer Produkte keine Mehrwertsteuer.

Trotzdem bringen der Landesproduktehandel und die Grossverteiler eine
zweiprozentige Vorsteuer auf landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Abzug. Diese
neue «Taxe occulte», diesmal nicht zum Leidwesen der tonangebenden
Export-, sondern der sonst schon arg gebeutelten Land-Wirtschaft, liegt im System
der Konsumsteuer und lässt sich nicht ändern. Hingegen, und in diesem Falle
nimmt der SVLT klar seinen Auftrag als Interessenvertreter auch der Lohnunternehmer

wahr, wendet sich der Verband entschieden gegen jene Bestimmungen
in der Mehrwertsteuer-Verordnung, wonach auf dem Umsatz für
Materiallieferungen wie Saatgut oder Dünger bei gleichzeitiger Erledigung der
Arbeitsleistung, z.B. Säen, nur der höhere Satz von 6,5% angewendet werden darf,
obwohl für Materiallieferungen allein der Satz von 2% gilt. Nachdem trotz
zeitraubender Verhandlungen mit der Eidgenössischen Steuerverwaltung diese
Benachteiligung nicht ausgemerzt werden konnte, will es der SVLT zusammen
mit dem Schweizerischen Bauernverband und einem privaten Unternehmen auf
ein Gerichtsurteil ankommen lassen, in dem die Rechtslage abgeklärt werden soll.
In diesem strittigen Punkt nimmt der Verband auch im Rahmen der Vernehmlassung

zum neuen Mehrwertsteuergesetz Einfluss.
• Beibehaltung der Treibstoffzollrückerstattung,
• Interessenvertretung im Strassenverkehr (man beachte dazu unsere

Zusammenstellung auf Seite 16 und 17),
• Teilerfolg, der sich bei den schnellfahrenden Allradfahrzeugen in Kombination

mit landwirtschaftlichen Anhängern abzeichnet (Zulassung ohne Immatrikulation

von Anhängern bis zu einem Garantiegewicht von 1500 kg) usw.
Auf den Lorbeeren auszuruhen, liegt dem SVLT fern. Um seinen Mitgliedern und
der ganzen Landwirtschaft noch gezielter als bisher seine Dienstleistungen zu
erbringen, hat erdeshalb eine Arbeitsgruppe mit externer Unterstützung beauftragt,
die zukunftigen Bedürfnisse genau abzuklären und dem Geschäftleitenden Aus-
schuss entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.
Apropos Zukunft: Zuversichtlich stimmte diesbezüglich der hohe Anteil der
jüngeren Betriebsleitergeneration in den Sektionsvorständen und unter den
Delegierten.

Ueli Zweifel
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